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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Sanierungsgebiet „Westliches Ringgebiet – Soziale Stadt“  
Entwicklungskonzept „Westliches Ringgebiet – Soziale Stadt“  
 
 
 
 
„Beschlussvorschlag unverändert.“ 
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Nach Zurückstellung der Vorlage im August 2013 wurden durch den Sanierungsbeirat und den 
Stadtbezirksrat bereits einige Ergänzungswünsche hinsichtlich der Sanierungsziele geäußert. 
Diese wurden, soweit mit den Grundsätzen einer städtebaulichen Rahmenplanung zu vereinba-
ren, in die Anlage 1 (Sanierungsziele) aufgenommen. Anmerkungen mit stadtweiten Auswirkun-
gen (Forderung nach Erstellung von stadtweiten Konzepten) sind nicht aufgenommen worden, 
da die Erstellung dieser Konzepte nicht Ziel der Städtebauförderung für das Fördergebiet der 
Sozialen Stadt sein kann, sondern eine gesamtstädtische Aufgabe darstellt. 
 
Die Ergänzungen/Anregungen zur Anlage 2 (Entwicklungskonzept) stellen zum Teil private Ein-
zelmaßnahmen dar oder beziehen sich auf Gebiete, welche bereits aus der Sanierung entlas-
sen wurden. Diese wurden daher nicht aufgenommen. Einige Anmerkungen sind redaktioneller 
Art, diese werden vor der endgültigen Drucklegung ergänzt. 
 
Der Bauverwaltung liegen aktuell Bauanträge mit dem Ziel, Wohnungen zur Wohnungsprostitu-
tion zu nutzen, vor. Durch eine solche Nutzung können, ähnlich wie bei einer Nutzung als Ver-
gnügungsstätte, höhere Mietpreise am Markt erzielt werden. Dies kann zu Verdrängungseffek-
ten im unteren und mittleren Mietpreismarkt führen. Daher werden die Sanierungsziele dahin-
gehend konkretisiert, dass diese ebenso wie Vergnügungsstätten in dem überwiegend von 
Wohnbauten geprägten Sanierungsgebiet nicht zugelassen werden.  
 
Ein explizierter Ausschluss von jeglichen Formen der Wohnungsprostitution konkretisiert die 
Sanierungsziele und wird in der Anlage 1 unter dem Absatz „Nutzung“ Punkt 3 folgendes Sanie-
rungsziel eingefügt: 
 

• Die Etablierung von jeglichen Formen der Wohnungsprostitution sowohl kommer-
ziell-gewerblich (Vermietung der Wohnräume) wie auch privat-gewerblich (Anbieten 
der Dienste in der eigenen Wohnung) ist nicht Bestandteil der Sanierungsziele und 
aufgrund des einsetzenden Verdrängungswettbewerbs am Mietwohnungsmarkt im 
Rahmen der Sanierungsmaßnahme zu vermeiden.  

 
 
Zur Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft wird unter dem Absatz „Nutzung“ Punkt 4 folgen-
der Zusatz eingefügt: 
 

• Zur Stärkung der lokalen Wirtschaft hat die Schaffung und Sicherung von örtlichen 
Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten Priorität (z. B. im Bereich Kultur- und 
Kreativwirtschaft). 
 

 
Unter dem Absatz „Freiraum/Grün“ wird der 1. Absatz – letzter Satz wie folgt geändert: 

 
• Dabei spielen der Ausbau übergeordneter Freiraumachsen, wie Weststadt- und 

Westparkachse (zwischen der Weststadt und dem Bürgerpark) und die Realisierung 
des Okerweges sowie der weitere Ausbau des Ringgleises eine besondere klima-
ökologische Rolle. 

 
 
Folgende Anlage ist Bestandteil dieser Ergänzungsvorlage und ersetzt Anlage 1 der Ursprungsvorlage: 
 
Anlage 1:  Sanierungsgebiet „Westliches Ringgebiet - Soziale Stadt“ Sanierungsziele   
 
I. V. 
 
gez. 
 
Leuer 
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„Sanierungsgebiet  „Westliche Ringgebiet – Soziale Stadt“ 
Sanierungsziele 


 
 Die nachfolgenden Sanierungsziele dienen der Grundlage für die weitere Entwicklung 


im Sanierungsgebiet „Westliches Ringgebiet – Soziale Stadt“. 
 
Die in den vorbereitenden Untersuchungen zum Sanierungsgebiet ausführliche 
Darstellung der städtebaulichen Missstände wurde in einer aktualisierten Analyse in 
Plänen und Texten weiter differenziert („Rahmenplan 2004 und 2009“ Architektur und 
Stadtplanung Grundmann – 2004 / 2009).  
Durch angemessene Sanierungsmaßnahmen sollen diese Missstände beseitigt 
werden. Dabei ist die Typik der einzelnen Teilbereiche weiterzuentwickeln und die 
Nutzungsmischung dieses Stadtgebietes - soweit nicht störend - beizubehalten. Die 
Maßnahmen sollen behutsam durchgeführt werden und eine Verdrängung der 
angestammten Bevölkerung und des verträglichen Gewerbes verhindern.  
Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Umsetzung der folgenden 
Sanierungsziele angestrebt: 
 
 


Bebauungs- und Freiflächenstruktur 
 


 Die vorhandenen Wohnbaustrukturen sind zu erhalten und zu modernisieren und 
- wo möglich - baulich zu arrondieren. Dabei ist die Typik der unterschiedlichen 
Formationen zu berücksichtigen und weiter zu entwickeln. 
 


 Die identitätsstiftenden Gebäude und Strukturen sind zu erhalten und behutsam 
zu sanieren bzw. weiter zu entwickeln. 
 


 Gewerbestandorte, die vor allem wirtschaftlich funktional strukturiert sind, sollen 
unter Berücksichtigung innerbetrieblicher Abläufe durch klare städtebaulich-
räumliche Ordnungsprinzipien weiter entwickelt werden. 
 


 Vorhandene Rest- und Brachflächen sind aus dem Charakter des Ortes und 
Umfeldes zu entwickeln und städtebaulich zu integrieren. 
 


 Vorhandene Gewerbestandorte wie der Obstgroßmarkt Broitzemer Straße und 
dessen Umgebung sind zu arrondieren, zu ordnen und gestalterisch aufzuwerten. 
Das Zentrenkonzept ist Bestandteil der Sanierungsziele, um gemäß dem Leitbild 
„Stadt der kurzen Wege“ die wohnungsnahe Versorgung zu erhalten. 
 


 Zur Komplettierung der Baustruktur sind Wohngebäude vor allem in den 
Bereichen Pfingststraße, Helenenstraße, Cammannstraße und „Westbahnhof“ / 
Blumenstraße sowie Gewerbeflächen im Bereich Westbahnhof zu entwickeln. 
 


 Bezüglich der vorhandenen Grünräume ist eine stärkere Vernetzung von 
Teilbereichen herzustellen und es sind überörtliche Bezüge zu stärken zwischen 
Westpark und Oker/ Hohetor und zwischen südl. Weststadt und Bürgerpark. 


 
 Die strategische Zielstellung der Stadt Braunschweig, eine „kinder- und 


familienfreundliche Stadt“ zu sein, bedeutet auch, die vorhandenen Spiel- und 
Jugendplätze zu erhalten, kontinuierlich zu sanieren und das Spielraumangebot 
differenziert weiter zu entwickeln. 
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Nutzung 
 
 Die vorhandenen Wohnquartiere sind in ihrem Bestand zu sichern und zu 


arrondieren. Die Entwicklung spezifischer Wohnformen zum Beispiel für 
kinderreiche Familien, alte Menschen und Behinderte ist zu fördern. 
 


 Zum Schutz der Bewohner vor Verdrängung ist preiswerter Wohnraum zu sichern. 
Dabei werden zur Vermeidung von sogenannten Trading-Down Effekten die 
Regelungen des Vergnügungsstättenkonzepts Bestandteil der Sanierungsziele.  
Die Etablierung von Vergnügungsstätten im Sinne dieses Konzeptes ist nicht 
Bestandteil der Sanierung. 


 
 Die Etablierung von jeglichen Formen der Wohnungsprostitution sowohl 


kommerziell-gewerblich (Vermietung der Wohnräume) wie auch privat-gewerblich 
(Anbieten der Dienste in der eigenen Wohnung) ist nicht Bestandteil der 
Sanierungsziele und aufgrund des einsetzenden Verdrängungswettbewerbs am  
Mietwohnungsmarkt im Rahmen der Sanierungsmaßnahme zu vermeiden.  
 


 Stark überbaute Blockinnenbereiche sind zur Schaffung ruhiger Innenhöfe, zur 
Aufwertung des Wohnumfeldes und zur Identifikationsstiftung behutsam zu 
entkernen und zu begrünen. Dabei sind ökologische Erfordernisse zu 
berücksichtigen. 


 
 Zur Stärkung der lokalen Wirtschaft hat die Schaffung und Sicherung von 


örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten Priorität (z.B. im Bereich 
Kultur- und Kreativwirtschaft). 


 
 Der Bereich Westbahnhof und das Umfeld sollen als großes 


zusammenhängendes innenstadtnahes Areal entwickelt werden. Neben der 
Schaffung eines innerstädtischen Wohngebietes und öffentlich nutzbaren 
Grünflächen, dem weiteren Ausbau des Ringgleises / Bereich Jödebrunnen und 
der Reaktivierung und Arrondierung von Gewerbeflächen, soll der Bereich 
Büchnerstraße eine verkehrliche Anbindung an die Münchenstraße erhalten. 


 
 Zur Stärkung der Attraktivität des Quartiers sollen Zentren als 


Kristallisationspunkte für das städtische Leben geschaffen werden. Dabei soll vor 
allem die Verbesserung der Nahversorgung und der Aufenthaltsqualität von Orten 
mit besonderer öffentlicher Bedeutung wie der Bereich Broitzemer 
Straße/Juliusstraße, Madamenweg / Ringgleis, Johannes-Selenka-Platz und 
Frankfurter Platz erreicht werden und die Infrastruktur durch Modernisierung 
verbessert werden. 


 
 Die Bezüge vorhandener Freiräume innerhalb des Planungsraumes und zur 


Gesamtstadt sollen gestärkt werden. Von zentraler Bedeutung ist dabei die 
Umgestaltung der Ringgleistrasse. 


 
 Fehlende bzw. ungenügende verkehrliche Bezüge zu und innerhalb von 


Gewerbegebieten entlang der A 391 sollen geschaffen bzw. neu geordnet 
werden.  
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Freiraum/Grün  


 
 Sicherung, Pflege und Entwicklung bestehender Freiräume mit Verbesserung der 


Ausstattungsqualität für alle Altersstufen und ihre städtebaulich sinnvoller 
Zuordnung sind kontinuierlich zu betreiben. Dabei spielen der Ausbau 
übergeordneter Freiraumachsen, wie Weststadt- und Westparkachse (zwischen 
der Weststadt und dem Bürgerpark) und die Realisierung des Okerweges sowie 
der weitere Ausbau des Ringgleises eine besondere klimaökologische Rolle. 


 
 Bei der Umgestaltung von öffentlichen Räumen (Straßen und Plätzen) sind 


vielfältige Begrünungs- und Gestaltungsmaßnahmen vorgesehen. Die 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität dieser Räume soll der Begegnung und 
Kommunikation und der Entwicklung nachbarlicher Bezüge dienen. 


 
 Zur Erweiterung der gefahrlosen Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten für Kinder 


werden Spielplätze und Schulhöfe saniert und aufgewertet. 
 


 Vorhandene ehemalige, historische Friedhöfe werden saniert und - soweit 
möglich - für die Bürger zur Erholung geöffnet. 


 
 In den Blockinnenbereichen sind durch Entsiegelung und sinnvolle Entkernung 


zusätzliche Grün- und Freiflächen zu schaffen; vorhandene Brachen sollen soweit 
möglich zu neuen Freiflächen ausgebaut werden. 


 
 Straßenunterführungen bzw. Tangentendurchgänge sollen aufgewertet und 


nutzerfreundlich gestaltet werden. 
  


Verkehr 
 


 Eine klar formulierte und ausgebildete Hierarchie der Straßenkategorien unter 
Beachtung des Schutzbedürfnisses in Wohnquartieren soll der Harmonisierung 
der Verkehrsabläufe und der Verkehrsberuhigung dienen und weiterer 
Emissionsbelastung entgegenwirken; dazu auch Schaffung von Tempo-30-Zonen 
und Fahrradstraßen. 


 
 Durchgangsverkehr ist vor allem in Wohngebieten zu beseitigen bzw. durch 


geeignete Maßnahmen zu reduzieren. Wohngebiete sollen soweit wie möglich 
von Gewerbeverkehr entlastet werden. 


 
 Das ehemalige Ringgleis soll durchgehend zu einem Fuß- und Radweg 


ausgebaut werden. Weitere Fuß- und Radwegeverbindungen sollen ausgebaut 
werden; Vernetzungen sind herzustellen. 


 
 Fuß- und Radwege sollen sicherer gestaltet werden. Dies betrifft insbesondere 


die Querungsmöglichkeiten von Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen. 
 


 In vorhandene Blockinnenbereiche sollen neue private Stellplatzanlagen im 
Bedarfsfall behutsam integriert werden. 


 
 Der öffentliche Straßenraum soll bei Umgestaltung effizienter für öffentliche 


Parkplätze genutzt werden. Die Errichtung von wohngebietsnahen Parkplätzen 
soll gefördert werden. 
 


 Der Öffentliche Personennahverkehr ist möglichst qualitativ weiter zu entwickeln. 





